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ERKLÄRUNG DER HEILKOSTEN, BERGUNGSKOSTEN UND RÜCKHOLKOSTEN 

7. Unfallkosten (Heilkosten, Bergungskosten, Rückholkosten)

7.1 Heilkosten 

Dies sind jene Kosten, die zur Behebung der Unfallfolgen aufgewendet wurden und nach ärztlicher Verordnung 
notwendig waren. Hiezu zählen auch die notwendigen Kosten des Verletztentransportes, der erstmaligen 
Anschaffung künstlicher Gliedmaßen und eines Zahnersatzes sowie anderer, nach ärztlichem Ermessen 
erforderlicher erstmaliger Anschaffungen. 
In den Versicherungsschutz eingeschlossen sind auch die Kosten einer kosmetischen Operation, die zur 
Behebung der Unfallfolgen vorgenommen wird. 
Kosten für Bade-, Erholungsreisen und -aufenthalte, ferner Kosten der Reparatur oder der Wiederbeschaffung 
eines Zahnersatzes, künstlicher Gliedmaßen oder sonstiger künstlicher Behelfe werden nicht ersetzt. 

7.2  Bergungskosten 

Bergungskosten sind Kosten die notwendig werden, wenn der Versicherte 

- einen Unfall erlitten hat oder in Berg- oder Wassernot geraten ist und verletzt oder unverletzt geborgen werden
muss.

- durch einen Unfall oder infolge Berg- oder Wassernot den Tod erleidet und seine Bergung erfolgen muss.

Bergungskosten sind die nachgewiesenen Kosten des Suchens nach dem Versicherten und seines Transportes 
bis zur nächsten befahrbaren Straße oder bis zum, dem Unfallort nächstgelegenen, Spital. 

7.3 Rückholkosten 

Rückholkosten sind die unfallbedingten Kosten des ärztlich empfohlenen Verletztentransportes des außerhalb 
seines Wohnortes verunfallten Versicherten von der Unfallstelle bzw. dem Krankenhaus, in welches der 
Versicherte nach dem Unfall gebracht wurde, an seinen Wohnort bzw. zu seinem Wohnort nächstgelegenen 
Krankenhaus. Bei einem tödlichen Unfall werden auch die Kosten der Überführung des Toten zu dessen letztem 
Wohnort in Österreich bezahlt. 

7.4 Höchstleistung 

Bei der Versicherungsvariante „Standard-Vereine“ beträgt die Höchstleistung für Heilkosten, Rückholkosten 
bzw. Bergungskosten zusammen maximal EUR 1.000,– in jedem Versicherungsfall. 

Bei der Versicherungsvariante „Bergekosten Outdoor-Vereine“ beträgt die Versicherungssumme für 
Bergungskosten € 7.267,- in jedem Versicherungsfall. Zusätzlich stehen im Bedarfsfall noch € 1.000,- für 
Bergungskosten aus der Gesamtsumme für Unfallkosten (gesamt € 1.000,- für Heilkosten, Rückholkosten und 
Bergungskosten) zur Verfügung. 

Bei der Versicherungsvariante „Rückholkosten Standard-Vereine“ beträgt die Versicherungssumme für 
Rückholkosten € 15.000,- in jedem Versicherungsfall. Zusätzlich stehen im Bedarfsfall noch € 1.000,- für 
Rückholkosten aus der Gesamtsumme für Unfallkosten (gesamt € 1.000,- für Heilkosten, Rückholkosten und 
Bergungskosten) zur Verfügung. 

Bei der Versicherungsvariante „Bergekosten & Rückholkosten Outdoor-Vereine“ beträgt die 
Versicherungssumme für Bergungskosten € 7.267,- und die Versicherungssumme für Rückholkosten € 15.000,- in 
jedem Versicherungsfall. Zusätzlich stehen im Bedarfsfall noch € 1.000,- für Bergungskosten und Rückholkosten 
gemeinsam aus der Gesamtsumme für Unfallkosten (gesamt € 1.000,- für Heilkosten, Rückholkosten und 
Bergungskosten) zur Verfügung. 

7.5 Selbstbehalt 

Der Selbstbehalt für Heilkosten, Rückholkosten und Bergungskosten zusammen beträgt 
€  50,- in jedem Versicherungsfall. 
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